
F O C U S

Mit	der	Revision	von	Art.	55a	KVG	hat	der	Gesetzgeber	
die	 Kompetenz	 zur	 Zulassungssteuerung	 vom	 Bund	
auf	 die	 Kantone	 verschoben.	 Die	 Kantone	 sollen	 so	
den	jeweiligen	Verhältnissen	besser	Rechnung	tragen	
können.	Die	Umsetzung	erweist	sich	aber	als	schwie-
rige Herausforderung.

Beschränkung in mindestens einem Fachgebiet: 
Offene Fragen
Nicht	 restlos	klar	 ist	zunächst,	ob	die	Kantone	zwin-
gend	in	wenigstens	einem	Fachgebiet	eine	Beschrän-
kung	 beschliessen	müssen.	 In	 diesem	Sinne	 äussert	
sich das BAG1.	 Die	 Ausführungen	 des	 Bundesrats	 in	
der Botschaft sprechen indes klar gegen eine solche 
Pflicht2. Tatsächlich ist die Einführung von Höchst-

zahlen	kein	Selbstzweck.	Eine	Pflicht	zur	Begrenzung	
mindestens	eines	Fachgebiets	ungeachtet	der	konkre-
ten	Verhältnisse	wäre	sachlich	kaum	begründbar.

Entscheidet sich ein Kanton, die Höchstzahlen zu 
begrenzen,	 ist	 es	 sodann	 angesichts	 einer	 unsiche-
ren	Datenlage	anspruchsvoll,	die	Auswahl	bestimmter	
Fachgebiete	 sachlich	 zu	 begründen.	 Eine	Herausfor-
derung	bei	der	Umsetzung	ergibt	sich	auch	aus	dem	
verfassungsrechtlichen	 Gebot	 der	 Gleichbehandlung	
der	Konkurrenten.	Zu	denken	 ist	hier	an	das	Verhält-
nis	zwischen	Facharztgruppen,	deren	Leistungen	sich	
überlappen,	vor	allem	aber	auch	an	das	Verhältnis	zwi-
schen	Kantonen,	wenn	etwa	ein	Fachgebiet	 in	einem	
Kanton	begrenzt	ist,	jenseits	der	Kantonsgrenze	aber	
nicht.	Dass	der	Bund	den	Kantonen	hinsichtlich	mög-
licher	Diskriminierungen	entlang	von	Kantonsgrenzen	
keine	freie	Hand	lassen	wollte,	ergibt	sich	aus	dem	Ko-
ordinationsgebot	von	Art.	55a	Abs.	3	KVG.

Unerwünschte Nebenwirkungen für  
die Spital ambulatorien
Die	im	Gesetz	angelegte	planwirtschaftliche	Mikrore-
gulierung	erscheint	insgesamt	als	wenig	geeignet,	um	
der	raschen	und	dynamischen	Entwicklung	des	ambu-

Zulassungsstopp – Rechtliche 
Fragen für die Spitäler
Die neue Zulassungsbeschränkung von Art. 55a KVG wirft aus rechtlicher Sicht knifflige Fragen 
auf. Dies belegen auch die ersten Umsetzungsversuche in den Kantonen.
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Gel des autorisations: défis 
juridiques pour les hôpitaux F

Avec la révision de l’art. 55a LAMal, le législateur a 
transféré la compétence de la gestion des autori-
sations de la Confédération aux cantons. Ceux-ci 
peuvent ainsi mieux tenir compte de leurs conditions 
respectives.	La	mise	en	œuvre	s’avère	toutefois	diffi-
cile.	On	ignore	si	les	cantons	doivent	obligatoirement	
décider d’une limitation dans au moins une spécialité. 
La	micro-	régulation	prévue	par	la	loi	semble	en	outre	
peu	 adaptée	 au	 développement	 du	 secteur	 ambula-
toire.	 Dans	 les	 services	 hospitaliers,	 la	 rigidité	 de	 la	
réglementation	 risque	 de	 compliquer	 le	 quotidien	 et	
d’entraver	 le	passage	du	stationnaire	à	 l’ambulatoire,	
qui	est	pourtant	 judicieux	en	termes	de	politique	des	
soins.	Le	fait	que	seuls	quelques	cantons	aient	adopté	
la	législation	de	mise	en	œuvre	–	et,	s’ils	l’ont	fait,	ce	
n’est	pour	l’instant	que	sous	la	forme	d’ordonnances	–	
témoigne des difficultés existantes. Toutefois, si des 
réglementations contraignantes sont édictées, les 
fournisseurs de prestations ne sont pas livrés sans dé-
fense à une mise en œuvre inappropriée du gel des 
autorisations.	D’une	part,	un	contrôle	des	normes	est	
possible	 quant	 aux	 ordonnances	 et	 aux	 lois	 canto-
nales.	D’autre	part,	les	médecins	et	autres	fournisseurs	
de	prestations	peuvent	faire	examiner	par	un	tribunal	
la légalité des décisions cantonales dans le domaine 
d’application de l’art. 55a LAMal. 

lanten	Leistungsbereichs	gerecht	zu	werden.	Gerade	
in	den	Spitalambulatorien	droht	die	starre	Regulierung	
den	Arbeitsalltag	wesentlich	zu	erschweren	und	den	
versorgungspolitisch	sinnvollen	Aus-	und	Umbau	des	
Leistungsangebots	 zu	 behindern:	 Tätigkeitsübergän-
ge	 zwischen	 stationärem	 und	 ambulantem	 Bereich	
drohen	erschwert	und	die	Änderung	von	Arbeitspen-
sen	 verunmöglicht	 zu	 werden;	 vakante	 Ärztestellen	
können unter Umständen nicht oder nur unter Aufla-
gen	neu	besetzt	werden;	Gesuche	und	Meldepflichten	
verursachen	 zusätzlichen	 administrativen	 Aufwand.	
Angesichts	 solcher	 unerwünschter	 Nebenwirkungen	
werden	die	Kantone	gefordert	sein,	Gestaltungsspiel-
räume	zu	nutzen,	um	sinnvolle	Entwicklungen	nicht	zu	
verhindern	 und	 Umgehungshandlungen	 keinen	 Vor-
schub	zu	leisten.

Bisher ungenügende gesetzliche Grundlagen  
in vielen Kantonen
Ausdruck	 für	 die	 Schwierigkeit	 der	 sich	 stellenden	
Fragen	mag	auch	sein,	dass	bislang	nur	wenige	Kan-
tone	 die	 Umsetzungsgesetzgebung	 verabschiedet	
haben.	 Die	 meisten	 Kantone,	 die	 Handlungsbedarf	
erkennen, setzen für die Umsetzung zumindest in ei-
ner	Übergangsphase	darauf,	anstelle	eines	Gesetzes	
eine	Verordnung	zu	erlassen.	Angesichts	der	wichti-
gen	Entscheidungen,	die	im	Hinblick	auf	einen	Zulas-
sungsstopp	zu	treffen	sind,	erscheinen	Verordnungen	
jedoch	als	ungenügende	gesetzliche	Grundlage.	Dies	
hat	jüngst	auch	das	Kantonsgericht	Basel-Landschaft	
festgestellt	und	eine	kantonale	Zulassungsverordnung	
mangels	formell-gesetzlicher	Grundlage	aufgehoben.	
Angesichts des aktuellen Umsetzungsstandes dü-
rfte	dies	bedeuten,	dass	derzeit	 in	weiten	Teilen	der	
Schweiz	 noch	 kein	 Zulassungsstopp	 gestützt	 auf	
Art.	55a	KVG	gilt3.

Werden	jedoch	verbindliche	Regelungen	erlassen,	
sind	 die	 Leistungserbringer	 einer	 unsachgemässen	
Umsetzung	des	Zulassungsstopps	nicht	wehrlos	aus-
geliefert.	Einerseits	ist	eine	abstrakte	Normenkontrolle	
gegen	 rechtswidrige	 kantonale	 Umsetzungsverord-
nungen und -gesetze möglich. Andererseits kön-
nen	 betroffene	 Ärzte	 und	 andere	 Leistungserbringer	
kantonale	 Verfügungen	 im	 Anwendungsbereich	 von	
Art.	55a	KVG	 im	Einzelfall	 gerichtlich	auf	 ihre	Recht-
mässigkeit	überprüfen	lassen.	

1 BAG,	Wortlaut	und	Kommentar	vom	28.11.2022	zur	Verordnung	des	EDI	
über	die	Festlegung	der	regionalen	Versorgungsgrade	je	medizinisches	
Fachgebiet	im	ambulanten	Bereich,	28.11.2022,	S.	2.

2 Botschaft	vom	18.5.2018	zur	Änderung	des	Bundesgesetzes	über	die	
Krankenversicherung,	BBl	2018	3162.

3 So	z.	B.	im	Kanton	Zürich,	in	dem	der	Zulassungsstopp	gemäss	Medien-
mitteilung	des	Regierungsrats	vom	28.6.2023	vorerst	ausgesetzt	wurde.

Neue Zulassungsregulierung

Mit	dem	revidierten	Art.	55a	KVG	überträgt	der	
Gesetzgeber	den	Kantonen	die	Kompetenz,	die	
Zahl	der	zulasten	der	OKP	tätigen	Ärzte	zu	be-
grenzen.	 Die	 kantonalen	 Höchstzahlen	 stellen	
ein	 Instrument	zur	Angebotssteuerung	 im	am-
bulanten	Leistungsbereich	dar.	Legt	ein	Kanton	
Höchstzahlen fest, so muss er dies neu nicht 
nur für die niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte,	sondern	auch	für	die	Spitalambulatorien	
tun.	 Der	 Bundesrat	 legt	 die	 Kriterien	 und	me-
thodischen Grundsätze für die Festlegung der 
Höchstzahlen	 fest.	 Im	 Übrigen	 geniessen	 die	
Kantone	beim	Entscheid	für	oder	gegen	die	Zu-
lassungssteuerung	und	bei	der	Festlegung	der	
Umsetzungsmodalitäten eigenes Ermessen. 
An gesichts der einschneidenden Entscheidun-
gen,	 die	 die	 Kantone	 zu	 treffen	 haben,	 erfor-
dert die Umsetzung eine hinreichende formell-
gesetz liche Grundlage. 
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